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Gesetz zur Änderung Gesetz zur Änderung datenschutzdatenschutz--rechtlicher Vorschriften vom rechtlicher Vorschriften vom 14.08.200914.08.2009

Änderung des § 11 BDSGErhebung, Verarbeitung oder Nutzung personal-bezogener Daten im AuftragInkrafttreten zum 01.09.2009
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alt: Es bestand die Forderung § 11 Abs. 2 Satz2 BDSG, dass im Auftrag die Daten-erhebung, -verarbeitung und –nutzung, dietechnischen und organisatorischen Maßnah-technischen und organisatorischen Maßnah-men für die Datensicherheit zu treffen sind.
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neu:• ausführlicher Katalog über erforderliche vertragliche Bestimmungen• explizite vertragliche Regelungen zur Berichti-• explizite vertragliche Regelungen zur Berichti-gung, Sperrung und Löschung von Daten• Kontrollrechte des Auftraggebers und Umfang derWeisungsbefugnisse• Pflicht des Auftraggebers sich vor Beginn derDatenverarbeitung und sodann regelmäßig vonder Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffen-en technischen und organisatorischen Maßnahmenzu überzeugen
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BußgeldtatbestandBußgeldtatbestand §§ 4343 AbsAbs.. 11 NrNr.. 22bb
• ein nicht richtiger oder nicht vollständiger sowienicht in der vorgeschriebenen Art und Weisenicht in der vorgeschriebenen Art und Weiseerteilter Auftrag
• Verstoß gegen die Dokumentationspflicht
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Datenverarbeitung im Datenverarbeitung im Auftrag/AuftragsdatenverarbeitungAuftrag/Auftragsdatenverarbeitung

• datenschutzrechtliche Absicherung von Outsour-• datenschutzrechtliche Absicherung von Outsour-cing• Verantwortung für die ordnungsgemäße Daten-verarbeitung verbleibt beim Auftraggeber
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Praxis:• Auslagerung Lohn-und Gehaltsabrechnung• Archivierungsdienstleistungen• Aktenvernichtung• Auslagerung von Buchhaltung und Abrechnungs-• Auslagerung von Buchhaltung und Abrechnungs-leistungen• Marketingleistungen(Call-Center, Direkt-Marketing)• Verträge zum Kundenverwaltungssystem• Prüfungs- und Wartungsfirmen• Verträge zur Verfügungstellung von IT-Ressou-rcen, Hard- und Softwarewartung
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Was ist seit dem 01.09.2009 zu tun ?Was ist seit dem 01.09.2009 zu tun ?
• Prüfung, ob alle Verträge die geforderten Inhaltehaben.• Abschluss neuer Verträge entsprechen § 11 Abs.• Abschluss neuer Verträge entsprechen § 11 Abs.2 BDSG.• Alle Verträge sollten ergänzt werden (jedoch keinBußgeld vorgesehen).• Kontrolle der Einhaltung der technischen undorganisatorischen Voraussetzungen beim Auftrag-nehmer• Dokumentation der Kontrollen
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Wesentliche Inhalt der Wesentliche Inhalt der Vereinbarungen zum Datenschutz und Vereinbarungen zum Datenschutz und zur Datensicherung in Auftragszur Datensicherung in Auftrags--verhältnissenverhältnissen nach nach §§ 11 BDSG11 BDSGverhältnissenverhältnissen nach nach §§ 11 BDSG11 BDSG11.. GegenstandGegenstand derder VereinbarungVereinbarung• Gegenstand des Auftrages• Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung,-nutzung oder –erhebung• Art von Daten• Kreis der Betroffenen
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22.. PflichtenPflichten desdes AuftraggebersAuftraggebers• Verantwortlichkeit des Auftraggebers• Auftragserteilung, Änderungen des Vertrags-gegenstandes und Verfahrensänderungengegenstandes und Verfahrensänderungen• Weisungsrechte und Umgang mit Weisungen• Vertraulichkeitsgrundsatz• Informationspflichten bei Fehlern und Unregel-mäßigkeiten
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33.. PflichtenPflichten desdes AuftragnehmersAuftragnehmers• Datennutzung und –verarbeitung im Rahmen des geschlossenen Vertrages und auf Weisung des AuftraggebersAuftraggebers• Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten • Kennzeichnung der Datenträger• Trennung zu anderen Datenbeständen• Information bei Verstoß der Weisungen gegen Gesetzlichkeit
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• Aushändigung bei Beendigung des Auftrages• Beauftragung von Subunternehmen • Auslagerung der Tätigkeit ins Ausland oder in PrivatwohnungenPrivatwohnungen• Information des Auftraggebers über Entscheidungen zur • Organisation der Datenverarbeitung
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44.. DatenschutzbeauftragterDatenschutzbeauftragter desdes AuftragnehmersAuftragnehmers
• Benennung• Wechsel des Datenschutzbeauftragten, • Wechsel des Datenschutzbeauftragten, Information
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5. Datengeheimnis5. Datengeheimnis
• Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheim-nissesnisses• Belehrung von Mitarbeitern, Überwachung der Einhaltung der Vorschriften• Auskünfte an Dritte und Zustimmungserforder-nisse
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6. Datensicherungsmaßnahmen nach der Anlage zu 6. Datensicherungsmaßnahmen nach der Anlage zu §§ 9 BDSG9 BDSG
• Benennung der Hard- und Software • Benennung der Hard- und Software • Durchführung von Kontrollen durch Auftrag-nehmer• Einhaltung der Grundsätze der Datensicherung • Informationspflicht bei ungenügenden Maßnah-men, Störungen und Verstößen
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7. Vertragsdauer 7. Vertragsdauer 
• Zeitraum, Befristung • Kündigungsmöglichkeiten bei Verstößen • Kündigungsmöglichkeiten bei Verstößen 
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8. Haftung 8. Haftung • Haftung des Auftragnehmers• Rückgriff bei Inanspruchnahme des Auftraggebers• Rückgriff bei Inanspruchnahme des Auftraggebers
9. Vertragsstrafe  9. Vertragsstrafe  • Vertragsstrafe bei Verstoß gegen die Einhaltung des Datenschutzes
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10. Sonstige Regelungen10. Sonstige Regelungen• Maßnahmen der besonderen Datensicherung• Zurückbehaltung von Daten • Zurückbehaltung von Daten • Besonderheiten bei Pfändung und Insolvenz
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